
 
Antrag  
der Fraktion der SPD  
betreffend Altersteilzeit in Hessen fortsetzen 
 
 
 
Die Möglichkeit der Inanspruchnahme der Altersteilzeitregelung nach der 
derzeitigen bundesgesetzlichen Regelung läuft zum 31. Dezember 2009 aus. 
Grundlage für diese zeitliche Befristung bildet dabei das Altersteilzeitgesetz. 
Dennoch besteht nach wie vor in einzelnen Bereichen des Öffentlichen 
Dienstes die Notwendigkeit, die Möglichkeit der Altersteilzeit über den 31. 
Dezember 2009 hinaus grundsätzlich fortzuführen. Gerade in den Bereichen 
des Landesdienstes, in denen keine besonderen Altersgrenzen bestehen, hat 
sich die Altersteilzeitregelung als wirksame personallenkende Maßnahme im 
Interesse des Landes und der Beschäftigten erwiesen. 
 
D e r   L a n d t a g   w o l l e   b e s c h l i e ß e n : 
 
1. Die Landesregierung wird aufgefordert, sich auf der Bundesebene für 

eine Fortsetzung der Altersteilzeitmöglichkeit über den 31. Dezember 
2009 hinaus auszusprechen und über den Bundesrat entsprechend tä-
tig zu werden.  

 
2. Sollte es keine bundeseinheitliche Regelung geben, wird die Landes-

regierung aufgefordert, eine auf das Land bezogene Lösung im Rah-
men der beamtenrechtlichen Landeskompetenzen zu prüfen und um-
zusetzen. 

 
3. Die Landesregierung wird aufgefordert, sich bei der Erarbeitung der 

konkreten Ausgestaltung einer künftigen Alterteilzeitregelung auf 
Bundes- oder Landesebene an den bisherigen auf Bundesebene für 
den Arbeitsnehmerbereich bestehenden Regelungen zu orientieren. 
Dabei soll sowohl das sogenannte Block- wie auch das Teilzeitmodell 
gleichberechtigt ausgewählt werden können.  

 
4. Dabei wird die Landesregierung aufgefordert, die Altersteilzeit nicht 

vordergründig als Instrument zum Arbeitsplatz- und Stellenabbau an-
zusehen und zu nutzen. Vielmehr geht es darum, in geeigneter Weise 
in besonders belasteten Bereichen der Landesverwaltung (z.B. Schu-
len, Polizei, Justiz) für die betroffenen Bediensteten eine Entlastung 
zu ermöglichen und die personelle Verjüngung zu gewährleisten. 

 
Wiesbaden, 24. März 2009 

Der Fraktionsvorsitzende: 
Schäfer-Gümbel 
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 24. 03. 2009 
Zur Behandlung im Plenum 

vorgesehen 
 

18. Wahlperiode 
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